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TECHNISCHE UNIVERSITÄT ILMENAU 
 

Ordnung zum Qualitätsmanagement  
im Bereich Studium und Lehre (QMO-SL) 

 
Aufgrund § 3 Absatz 1 in Verbindung mit §§ 9 Absatz 4, 35 Absatz 1 Nummer 
1 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115, 
118), erlässt die Technische Universität Ilmenau (nachfolgend „Universität“ ge-
nannt) folgende Ordnung zum Qualitätsmanagement im Bereich Studium und 
Lehre (QMO-SL). Der Senat der Universität hat die Ordnung am 4. Mai 2021 
beschlossen. Der Präsident hat sie am 25. Mai 2021 genehmigt. 
 
Präambel 
 
Teil I: Allgemeine Vorschriften 
§ 1  Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
§ 2  Verantwortlichkeiten und Mitwirkung 
§ 3  Zertifizierungs- und Akkreditierungskommission (ZAK) 
§ 4 Stabsstelle Qualitätsmanagement 
§ 5  Qualitätsmanagementbeauftragte 
§ 6  Information und Dokumentation, Handbuch Studium und Lehre 
§ 7  erwendung von Daten, Vertraulichkeit und Datenschutz 
 
Teil II: Interne Akkreditierung und Zertifizierung 
§ 8  Gegenstand der internen Akkreditierung und Zertifizierung 
§ 9  Einleitung der Verfahren 
§ 10  Externe Begutachtung 
§ 11  Interne Akkreditierung 
§ 12  Interne Zertifizierung 
§ 13  Information über Akkreditierungs- und Zertifizierungsentscheidungen 
 
Teil III: Schlussbestimmung 
§ 14  Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
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Präambel 
 
Die Universität verpflichtet sich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Qualität ihrer Angebote im Bereich Studium und Lehre. Ziel der Universität ist 
eine dauerhafte Systemakkreditierung ihres Qualitätsmanagementsystems für 
Studium und Lehre, wodurch sie berechtigt wird, das Siegel des Akkreditie-
rungsrates für die von ihr geprüften Studiengänge selbst zu verleihen. Gemäß 
§ 9 ThürHG sind Mitglieder und Angehörige der Universität zur Mitwirkung an 
einer kontinuierlichen Qualitätssicherung und -entwicklung verpflichtet. Zur Er-
reichung einer dauerhaft hohen Qualität in Studium und Lehre stellt das Quali-
tätsmanagementsystem notwendige Prozesse, Strukturen und Instrumente zur 
Verfügung. Es unterstützt außerdem den universitätsweiten Dialog zur Qualität 
in Studium und Lehre. Das Qualitätsmanagementsystem basiert auf den Quali-
tätszielen der Universität. Es versteht sich als integriertes und selbstlernendes 
System, das sowohl geltende Standards und Vorgaben insbesondere der Thü-
ringer Verordnung zur Durchführung des Studienakkreditierungsvertrages 
(Thüringer Studienakkreditierungsverordnung - ThürStAkkrVO) berücksichtigt 
als auch die jeweilige Fach- und Qualitätskultur in den Fakultäten und Struktur-
einheiten. 
 
 

Teil I: Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
 
(1) Diese Ordnung regelt auf der Grundlage von § 9 Absatz 4 ThürHG die Maß-
nahmen des Qualitätsmanagements im Bereich Studium und Lehre, insbeson-
dere werden in der QMO-SL die Standards, die Verfahren, die Beteiligung der 
Mitglieder sowie die Dokumentation der Daten geregelt. 
 
(2) Das Angebot der Universität im Bereich Studium und Lehre umfasst alle Stu-
diengänge sowie Studienangebote außerhalb von Studiengängen. Studien-
gänge und Studienangebote werden auf der Grundlage des Lehrangebotes der 
Universität gemäß § 3 Absatz 5 der Prüfungs- und Studienordnung – Allgemeine 
Bestimmungen – für Studiengänge mit dem Abschluss „Bachelor“, „Master“ 
und „Diplom“ der Universität (PStO-AB) erarbeitet, welches aus Modulen und 
Kursen besteht. 

 
(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sind gemäß § 49 ThürHG zu akkreditie-
ren. Diplomstudiengänge sowie Studienangebote außerhalb von Studiengän-
gen sind zu zertifizieren. Interne Evaluationen dienen einer regelmäßigen und 
systematischen Bewertung der Qualität von Studiengängen, Studienangeboten 
sowie Studienbedingungen an der Universität. Ergebnisse interner Evaluationen 
sind regelmäßig in Verfahren der internen Akkreditierung beziehungsweise Zer-
tifizierung einzubeziehen. 
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§ 2 Verantwortlichkeiten und Mitwirkung 
 
(1) Auf Universitätsebene trägt das Präsidium, insbesondere die Vizepräsidentin 
beziehungsweise der Vizepräsident für Bildung die Verantwortung für die Ge-
staltung, Umsetzung und strategische Weiterentwicklung des Qualitätsmana-
gementsystems im Bereich Studium und Lehre sowie die dies betreffende uni-
versitätsinterne sowie -externe Information und Berichterstattung.  
 
(2) Der Senat entscheidet über die interne Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen und die Zertifizierung von Diplomstudiengängen sowie 
sonstigen Studienangeboten nach Maßgabe der Regelungen von Teil II dieser 
Ordnung. Die Präsidentin beziehungsweise der Präsident verleiht auf Basis eines 
entsprechenden Beschlusses des Senats das Siegel des Akkreditierungsrates res-
pektive das universitätsinterne Zertifizierungssiegel. 
 
(3) Die Fakultäten haben die Aufgabe einer kontinuierlichen Qualitätssicherung 
und -entwicklung für die ihnen zugeordneten Studiengänge, Studien- und Lehr-
angebote, gemäß §§ 17 Absatz 2 Nummer 9, 21 Absatz 1 Nummer 3, 22 Absatz 
1 Grundordnung der Universität (GO) in Zusammenarbeit mit den Studienkom-
missionen und den zuständigen Studiengangkommissionen. Die Studiengang-
kommissionen sind insbesondere verantwortlich für die Durchführung und Do-
kumentation interner Evaluationen und externer Begutachtungen der Studien-
gänge sowie die Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer Studiengänge unter 
Beachtung hochschulrechtlicher, akkreditierungsrelevanter sowie universitäts-
interner Regelungen. Studierende sind durch Mitwirkung an regelmäßigen in-
ternen Evaluationen systematisch zu beteiligen.  
 
(4) In gleicher Weise ist es Aufgabe der wissenschaftlichen Einrichtungen der 
Universität, die Qualität der von ihnen verantworteten Studienangebote konti-
nuierlich zu sichern und weiterzuentwickeln. 
 
 
§ 3 Zertifizierungs- und Akkreditierungskommission (ZAK) 
 
(1) Die Zertifizierungs- und Akkreditierungskommission (ZAK) prüft für Studi-
engänge und Studienangebote die Einhaltung der Vorgaben zur Qualität ins-
besondere der ThürStAkkrVO, die Erfüllung der Qualitätsziele für Prozesse in 
Studium und Lehre der Universität sowie weiterer universitätsinterner und -ex-
terner Festlegungen zur Qualität in Studium und Lehre in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung. Auf Grundlage dieser Prüfung bereitet die ZAK Empfehlungen zur Ak-
kreditierung von Studiengängen mit dem Abschluss „Bachelor“ und „Master“ 
beziehungsweise zur Zertifizierung von Diplomstudiengängen und Studienan-
geboten für den Senat vor und gibt sie dem Senatsausschuss für Studium und 
Lehre (Studienausschuss) zur Kenntnis, die dieser im Rahmen seiner Aufgaben 
nach der Grundordnung der Universität berücksichtigt.  
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(2) Die ZAK wird vom Senat eingerichtet und umfasst folgende Mitglieder, wel-
che vom Senat benannt werden: 
 
1. auf Vorschlag der Fakultäten und Empfehlung des Studienausschusses sol-

len aus jeder Fakultät zwei Personen aus der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer vertreten sein, davon eine Person als Stellvertrete-
rin beziehungsweise Stellvertreter, sowie zwei Personen aus der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon eine Person als 
Stellvertreterin beziehungsweise Stellvertreter,  

2. auf Empfehlung des Gewähltenkonvent zwei Studierende sowie zwei Stell-
vertreterinnen beziehungsweise Stellvertreter, 

3. die Vizepräsidentin beziehungsweise der Vizepräsident für Bildung als Vor-
sitzende beziehungsweise Vorsitzender und beratendes Mitglied ohne 
Stimmrecht, 

4.  ein Vertreter beziehungsweise eine Vertreterin der Stabsstelle Qualitätsma-
nagement (§ 4) als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht. 

 
(3) Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind beratende Mitglieder und haben 
in Sitzungen der ZAK Teilnahme- und Rederecht. Sie nehmen bei Abwesenheit 
und Befangenheit des stimmberechtigten Mitglieds der gleichen Statusgruppe 
dessen Stimmrecht wahr. Die Regelungen des Absatz 5 sind dabei zu beachten. 
Die ZAK kann weitere sachverständige Stellen beziehungsweise Universitätsmit-
glieder unter Berücksichtigung ihrer Aufgabenbereiche und Betroffenheit bera-
tend hinzuziehen. Satz 1 gilt entsprechend. Die Regelungen zur Beteiligungs-
pflicht nach Maßgaben von § 6 Absatz 5 Satz 5, § 7 Absatz 3 Satz 2 ThürHG 
bleiben davon unberührt. 
 
(4) Die ZAK ist beschlussfähig, wenn bei der Beschlussfassung mehr als die 
Hälfte ihrer Stimmen anwesend ist (in Präsenz oder in Form der telekommuni-
kationsunterstützten Konferenzschaltung) und die Gruppe der Hochschullehre-
rinnen beziehungsweise Hochschullehrer über die Mehrheit der Stimmen ver-
fügt.  
 
(5) Bei der Beschlussfassung zu einzelnen Studiengängen oder Studienangebo-
ten sind die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer beziehungsweise wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus derjenigen Fakultät aus-
geschlossen, die für den Studiengang oder das Studienangebot verantwortlich 
ist. Des Weiteren sind die Mitglieder der ZAK bei der Beschlussfassung ausge-
schlossen, welche Mitglied der verantwortlichen Studiengangkommission, Stu-
dienkommission oder des Fakultätsrates sind. In beiden Fällen besitzen be-
troffene Mitglieder gleichwohl weiterhin Teilnahme- und Rederecht.  
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(6) Bei Abwesenheit oder Befangenheit einer Vertreterin beziehungsweise eines 
Vertreters einer Mitgliedergruppe und deren Stellvertreterin beziehungsweise 
dessen Stellvertreters ist eine Stimmrechtsübertragung für einzelne Sitzungen 
oder Teile von Sitzungen auf ein anderes stimmberechtigtes oder beratendes 
Mitglied derselben Mitgliedergruppe möglich, sofern dieses Mitglied der Über-
tragung zustimmt. Es kann jeweils nur eine Stimmrechtsübertragung gleichzei-
tig wahrgenommen werden (das heißt höchstens zwei Stimmen auf eine ver-
tretende Person vereinigt werden). Die Stimmrechtsübertragung ist der bezie-
hungsweise dem Vorsitzenden in der Regel vor der jeweiligen Sitzung anzuzei-
gen.  
 
(7) In Ausnahmefällen ist eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfah-
ren möglich, wenn kein Mitglied dem Antrag in der Sitzung oder während des 
Umlaufverfahrens widerspricht. 
 
(8) Die ZAK tagt nichtöffentlich. 
 
 
§ 4 Stabsstelle Qualitätsmanagement 
 
Die Stabsstelle Qualitätsmanagement (Stabsstelle QM) berät und unterstützt 
Mitglieder und Angehörige der Universität bei der Wahrnehmung ihrer jeweili-
gen Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Qualitätsmanagement im Bereich 
Studium und Lehre. Außerdem fungiert sie als Geschäftsstelle der ZAK und un-
terstützt deren Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten. Sie plant, ko-
ordiniert und kontrolliert die notwendigen Verfahrensschritte der internen Zer-
tifizierung und Akkreditierung im Sinne von Teil II dieser Ordnung.   
 
 
§ 5 Qualitätsmanagementbeauftragte 
 
(1) Die Qualitätsmanagementbeauftragten der Fakultäten, wissenschaftlichen 
Einrichtungen und der Studierendenschaft der Universität unterstützen bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des Qualitätsmanagements. Unter fe-
derführender Verantwortung der Vizepräsidentin beziehungsweise des Vizeprä-
sidenten für Bildung haben sie insbesondere folgende allgemeine Aufgaben:  
 
1. Erarbeitung von Empfehlungen zur detaillierten Untersetzung der Ausge-

staltung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems der Uni-
versität und in den Fakultäten und wissenschaftlichen Einrichtungen, 

2. Beratung zur fakultätsübergreifenden Weiterentwicklung der Qualitätssi-
cherung in Studium und Lehre, 

3. Förderung der Qualitätskultur in Studium und Lehre, 
4. Unterstützung der Lehrentwicklung. 
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Die Qualitätsmanagementbeauftragten haben in ihrem Zuständigkeitsbereich 
zum Zweck der Beratung Teilnahme- und Rederecht in allen die Qualitätssiche-
rung im Bereich Studium und Lehre betreffenden Gremien und Kommissionen, 
insbesondere Senat, Studienausschuss, ZAK, Fakultätsrat, Studiengangkommis-
sion, Studienkommission. Sie sind wie ein Mitglied zu laden und über die Ta-
gesordnung zu informieren. Soweit nicht mit der Einladung und Information 
zur Tagesordnung erfolgt, sind ihnen auf Anforderung die Dokumente zur Ta-
gesordnung zur Verfügung zu stellen. 
 
(2) Die Qualitätsmanagementbeauftragten der Fakultäten und wissenschaftli-
chen Einrichtungen werden auf Vorschlag der Fakultäten und wissenschaftli-
chen Einrichtungen von der Präsidentin beziehungsweise dem Präsidenten für 
die Dauer von in der Regel drei Jahren bestellt. Die Aufgabe der beziehungs-
weise des Qualitätsmanagementbeauftragten kann aus wichtigen Gründen nie-
dergelegt werden. Im Fall der Niederlegung ist zeitnah eine neue Bestellung 
vorzunehmen. Die beziehungsweise der bisherige Qualitätsmanagementbeauf-
tragte hat bis zur Bestellung einer Nachfolgerin beziehungsweise eines Nach-
folgers die Aufgaben weiterzuführen, es sei denn, triftige Gründe sprechen da-
gegen. Die beziehungsweise der Qualitätsmanagementbeauftragte der Studie-
rendenschaft ist die Konsulin beziehungsweise der Konsul für die Dauer ihrer 
beziehungsweise seiner Amtsträgerschaft. Der Studierendenrat kann eine wei-
tere Person für das Amt der beziehungsweise des studentischen Qualitätsma-
nagementbeauftragten benennen.  
 
 
§ 6 Information und Dokumentation, Handbuch „Qualität in Studium und Lehre“ 
 
(1) Prozesse und Verfahren des Qualitätsmanagements sind ergebnisorientiert 
und möglichst über standardisierte Vorlagen zu dokumentieren. 
 
(2) Die Universitätsöffentlichkeit ist regelmäßig und in geeigneter Weise über 
Aktivitäten des Qualitätsmanagements in Studium und Lehre zu informieren. 

 
(3) Im Handbuch „Qualität in Studium und Lehre“ werden zum Zweck der Si-
cherung, Kontinuität und Weiterentwicklung der Qualität von Studium und 
Lehre die Grundzüge des Qualitätsmanagementsystems im Bereich Studium 
und Lehre dargestellt. Es beinhaltet des Weiteren Verfahrensanweisungen, die 
zum Zweck der Vereinheitlichung im Bereich Studium und Lehre verbindlich gel-
ten. Das Handbuch „Qualität in Studium und Lehre“ wird vom Präsidium be-
schlossen. Es wird auf Basis der Ergebnisse der regelmäßigen Reflexion zu den 
universitätsinternen Prozessen und der Weiterentwicklung des Systems konti-
nuierlich fortgeschrieben.  
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§ 7 Verwendung von Daten, Vertraulichkeit und Datenschutz 
 
(1) Die Universität erhebt und verarbeitet die für die Zwecke der nach dieser 
Ordnung erfolgenden Akkreditierungs- und Zertifizierungsverfahren notwendi-
gen Daten nach §§ 16, 17 ThürDSG. Alle Mitglieder und Angehörige der Univer-
sität, die im Rahmen von Evaluationsverfahren mit personenbezogenen Daten 
umgehen, sind zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ge-
mäß dem Thüringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) vom 6. Juni 2018 in der je-
weils geltenden Fassung verpflichtet. 
 
(2) Sämtliche Informationen über hochschulinterne Prozesse und Entscheidun-
gen unterliegen der Vertraulichkeit. Soweit innerhalb der in dieser Satzung ge-
regelten Verfahren Personen beteiligt werden, die nicht bereits aufgrund ihres 
Dienstverhältnisses an der Universität zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, sind 
diese entsprechend den Regelungen für Beschäftigte auf die Einhaltung des Da-
tenschutzes zu verpflichten. 
 
(3) Die regelmäßige Aufbewahrungsfrist für nach dieser Satzung verarbeitete 
personenbezogene Daten beträgt fünf Jahre ab Ende des Semesters, in dem 
diese Daten erhoben wurden, und zehn Jahre für Evaluationsberichte. Archiv-
rechtliche Regelungen bleiben davon unberührt. 
 
(4) Bei Evaluationen entscheidet die Stabsstelle QM nach Anhörung des Daten-
schutzbeauftragten über das Vorliegen potenzieller Deanonymisierungsrisiken. 
Im Zweifel verzichten sie auf die Auswertung der entsprechenden Daten. 

 
 

Teil II: Interne Akkreditierung und Zertifizierung 
 
§ 8 Gegenstand der internen Akkreditierung und Zertifizierung 
 
(1) Im Rahmen der internen Akkreditierung und Zertifizierung gemäß § 1 Ab-
satz 3 werden alle Studiengänge sowie Studienangebote der Universität zyk-
lisch und regelhaft einer formalisierten Überprüfung unterzogen.  
 
(2) Eine interne Akkreditierung wird in den folgenden Fällen vorgenommen: 

 
1. bei Einrichtung eines neuen Bachelor- oder Masterstudienganges, 
2. bei wesentlicher Änderung eines Bachelor- oder Masterstudienganges, 
3. bei Ablauf der Akkreditierungsfrist des Bachelor- oder Masterstudiengan-

ges. 
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(3) Eine interne Zertifizierung wird in folgenden Fällen vorgenommen:  
 
1. bei Einrichtung eines neuen Studienangebots oder Diplomstudienganges, 
2. bei wesentlicher Änderung des Studienangebotes oder des Diplomstudien-

ganges, 
3. bei Ablauf der Zertifizierungsfrist des Studienangebotes oder des Diplom-

studienganges. 
 

(4) Eine gemeinsame Durchführung der internen Akkreditierung beziehungs-
weise internen Zertifizierung für mehrere, fachlich verwandte Studiengänge res-
pektive Studienangebote ist zulässig (Bündelung). 
 
(5) Das Verfahren der internen Akkreditierung respektive Zertifizierung regeln 
§§ 9 bis 13 sowie die Durchführungsbestimmungen (Verfahrensanweisungen) 
des Präsidiums, welche verbindlich für alle Verfahren der internen Akkreditie-
rung respektive internen Zertifizierung der Universität gelten. 

 
 
§ 9 Einleitung der Verfahren   
 
(1) Verfahren der internen Akkreditierung oder der internen Zertifizierung wer-
den auf Antrag der Leitung der für den Studiengang oder die Studiengänge 
beziehungsweise Studienangebote verantwortlichen Fakultät an die Vizepräsi-
dentin beziehungsweise den Vizepräsidenten für Bildung durch die ZAK einge-
leitet. 
 
(2) Die Anträge nach Absatz 1 sind 
 
a) in den Fällen der Einrichtung oder der wesentlichen Änderung eines Studi-

engangs respektive Studienangebotes (§ 8 Absatz 2 Nummer 1 und 2, Ab-
satz 3 Nummer 1 und 2) spätestens zwei Jahre vor dem geplanten Start des 
Studiums im jeweiligen Studiengang/in den jeweiligen Studiengängen oder 
des Studienangebots/der Studienangebote 
und 

b) in den Fällen der beabsichtigten Reakkreditierung respektive Rezertifizie-
rung (§ 8 Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3 Nummer 3) spätestens zwei Jahre 
vor Ablauf der Akkreditierungs- respektive Zertifizierungsfrist 
 

im Präsidium einzureichen.  
 
(3) Die Stabsstelle QM ist zuständig für die erste Bearbeitung der Anträge nach 
Absatz 1, im Rahmen dessen insbesondere für die Zusammenführung der für 
die interne Akkreditierung von Studiengängen und der Zertifizierung von Dip-
lomstudiengängen und sonstigen Studienangeboten erforderlichen Doku-
mente.  
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Diese umfassen  
 
1. den Selbstbericht der für den Studiengang / das Studienangebot verant-

wortlichen Fakultät / wissenschaftlichen Einrichtung, 
2. die Prüfungs- und Studienordnung (Allgemeine Bestimmungen, Besondere 

Bestimmungen), 
3. die Zusammenstellung und das Prüfergebnis aller im Studiengang/Studien-

angebot enthaltenen Module mit ihren Modulbeschreibungen, 
4. die Auswertungen der Hochschulstatistik, 
5. die Bestätigung ausreichender personeller und sächlicher Ressourcen durch 

die Leitung der verantwortlichen Fakultät respektive der wissenschaftlichen 
Einrichtung, 

6. das Diploma Supplement, 
7. die Kooperationsverträge mit externen Partnerinstitutionen (bei Studien-

gängen mit Doppelabschlussprogrammen respektive Studienangeboten 
mit externen Partnern), 

8. die externen Fachgutachten, 
9. Evaluationsergebnisse. 

 
Die Studierenden können eine Stellungnahme zum Studiengang abgeben. Die 
Stabsstelle QM legt die Anträge und die zusammengeführten Dokumentationen 
zum Fortgang des Verfahrens der ZAK vor. 
 
 
§ 10 Externe Begutachtung 
 
(1) Im Rahmen der internen Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen sowie der internen Zertifizierung von Diplomstudiengängen hat zum 
Zweck der Überprüfung der fachlich-inhaltlichen Qualität (wissenschaftliche Be-
fähigung, Berufsbefähigung, Studierbarkeit) des Studienganges eine externe 
Begutachtung zu erfolgen. Hierfür bestellt die ZAK im Einvernehmen mit der 
jeweiligen Fakultät respektive - im Fall der Bündelung nach § 8 Absatz 4 - den 
jeweiligen Fakultäten eine externe Gutachtergruppe. Die Gutachtergruppe be-
stimmt eines seiner Mitglieder als Sprecherin beziehungsweise Sprecher. 
 
(2) Der externen Gutachtergruppe gehören an: 

 
1. zwei fachlich qualifizierte Hochschullehrerinnen beziehungsweise Hoch-

schullehrer, 
2. eine Studierende beziehungsweise ein Studierender aus einem fachver-

wandten Studiengang einer anderen Hochschule, 
3. eine Vertreterin beziehungsweise ein Vertreter aus der Berufspraxis. 

 
Die Hinzunahme weiterer Personen ist aus besonderen Gründen möglich. Ins-
besondere bei einer gemeinsamen internen Akkreditierung beziehungsweise 
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Zertifizierung von Studiengängen oder Studienangeboten gemäß § 8 Absatz 4 
muss eine hinreichend qualifizierte Begutachtung sichergestellt werden. Die ex-
ternen Gutachterinnen beziehungsweise Gutachter bestätigen ihre Unbefan-
genheit durch die Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung.  
 
(3) Auf der Grundlage der vorliegenden Dokumentationen (§ 9 Absatz 3) und 
einer etwaigen Vor-Ort-Begehung erstellt die Gutachtergruppe ein gemeinsa-
mes Fachgutachten mit Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Studiengan-
ges (Textform). Die Leitung der für den jeweiligen Studiengang verantwortli-
chen Fakultät kann zum Fachgutachten Stellung nehmen. 
 
(4) Unabhängig von Absatz 1 ist eine freiwillige externe Begutachtung von Stu-
diengängen beziehungsweise Studienangeboten auch während des Zeitlaufs 
der erfolgten Akkreditierung respektive Zertifizierung möglich. Eine Würdigung 
der Ergebnisse derselben im Rahmen der beantragten Akkreditierung bezie-
hungsweise Zertifizierung ist nur möglich, wenn die Inhalte und Durchführung 
der freiwilligen externen Begutachtung den Vorgaben dieser Ordnung entspre-
chen.  

 
 

§ 11 Interne Akkreditierung 
 
(1) Die ZAK erarbeitet auf Grundlage der studiengangbezogenen Dokumenta-
tion, des Fachgutachtens inkl. einer etwaigen Vor-Ort-Begehung sowie der Stel-
lungnahmen (§§ 9, 10) Empfehlungen für den Senat zur Entscheidung über die 
Akkreditierung. Sie empfiehlt dem Senat:  
 
1. die Akkreditierung ohne Auflagen oder  
2. die Akkreditierung mit Auflagen auszusprechen, oder 
3. die Akkreditierung abzulehnen.  

 
Die ZAK kann ihre Beschlussempfehlung um Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung des Studienganges ergänzen. 
 
(2) Der Senat entscheidet über die interne Akkreditierung des Studienganges 
gemäß § 2 Absatz 2 auf Grundlage der Empfehlungen der ZAK. Er kann für seine 
Entscheidung zudem die in Absatz 1 Satz 1 benannten Dokumente hinzuziehen. 
Interne Akkreditierungen werden an der Universität für sechs Jahre ausgespro-
chen. Auf Basis eines entsprechenden Beschlusses des Senats erfolgt die 
Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates für den jeweiligen Studiengang, 
welcher hiermit gemäß § 49 ThürHG akkreditiert ist.  
 
(3) Wird eine Akkreditierung unter Auflagen erteilt, wird die Akkreditierung be-
fristet und unter dem Vorbehalt einer erneuten Entscheidung ausgesprochen. 
Für die Erfüllung von Auflagen hat die für den Studiengang verantwortliche 
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Fakultät in der Regel zwölf Monate Zeit, beginnend ab Wirksamkeit des Be-
schlusses; auf schriftlichen Antrag kann diese Frist um bis zu drei Monate ver-
längert werden. Die Erfüllung der Auflagen zeigt die entsprechende Studien-
gangkommission mindestens drei Monate vor Ablauf der vom Senat nach Satz 
1 bestimmten Akkreditierungsfrist der Leitung der verantwortlichen Fakultät an, 
welche die Dokumentation der Auflagenerfüllung an die ZAK weiterleitet. Die 
ZAK bewertet die Erfüllung der Auflagen und erstellt auf Grundlage ihrer Be-
wertung eine Beschlussvorlage für den Senat. Hält die ZAK die Auflagen für 
erfüllt, empfiehlt sie dem Senat, die Erfüllung der Auflagen festzustellen und 
die Akkreditierung des Studienganges für die verbleibende Laufzeit des sechs-
jährigen Akkreditierungszeitraumes zu beschließen. Sind nach Auffassung der 
ZAK die Auflagen nicht erfüllt, kann sie dem Senat empfehlen:  
 
1. die Frist nach Satz 2 zu verlängern und für dieses Verfahren anzuordnen, 

dass die verantwortliche Fakultät eine externe Programmakkreditierung 
spätestens 3 Monate vor Ablauf der Verlängerungsfrist beantragt, oder 

2. die Akkreditierung mit Wirkung zum Ablauf der Frist nach Satz 1 abzu-
lehnen.  

 
Nach Beschlussfassung durch den Senat leitet das Präsidium den Beschluss zur 
Auflagenerfüllung der Leitung der verantwortlichen Fakultät und der ZAK zur 
Kenntnis zu. Mit Ablauf der vom Senat nach Satz 1 und 5 bestimmten Akkredi-
tierungsfrist endet die von der Universität festgestellte Akkreditierung.  
 
(4) Beabsichtigt der Senat, von der Beschlussempfehlung der ZAK im Hinblick 
auf einzelne oder alle Auflagen oder das Gesamtergebnis der Akkreditierung 
abzuweichen, so ist für die Wirksamkeit des abweichenden Beschlusses das Ein-
vernehmen mit der ZAK herzustellen. Kann ein Einvernehmen nicht erzielt wer-
den, findet § 5 Absatz 6 Grundordnung der Universität (GO) Anwendung.  
 
(5) Gegen den Akkreditierungsbeschluss kann die Leitung der für den Studien-
gang verantwortlichen Fakultät beim Präsidium Widerspruch einlegen. Das Prä-
sidium legt den Widerspruch zunächst der ZAK zur Stellungnahme und sodann 
dem Senat zur Entscheidung über den Widerspruch vor. Beabsichtigt der Senat, 
bei seiner ursprünglich getroffenen Entscheidung zu bleiben, teilt er dies der 
Leitung der Fakultät mit. Diese hat sodann die Möglichkeit, den Schlichtungs-
ausschuss anzurufen (§ 30 GO). 
 
 
§ 12 Interne Zertifizierung  
 
(1) Die ZAK erarbeitet auf Grundlage der Dokumentation zum Studienangebot 
(§ 9 Absatz 3) Empfehlungen für den Senat zur Entscheidung über eine Zertifi-
zierung. Im Fall der Zertifizierung von Diplomstudiengängen erarbeitet sie ihre 
Empfehlung auf der Basis der studiengangbezogenen Dokumentation, des 
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Fachgutachtens inkl. einer etwaigen Vor-Ort-Begehung sowie der Stellungnah-
men (§§ 9, 10). Sie empfiehlt dem Senat:  
 
1. die Zertifizierung ohne Auflagen oder 
2. die Zertifizierung mit Auflagen auszusprechen, oder 
3. die Zertifizierung abzulehnen.  

 
Die ZAK kann ihre Beschlussempfehlung um Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung des Studienangebotes ergänzen. 
 
(2) Der Senat beschließt gemäß § 2 Absatz 2 die interne Zertifizierung des Dip-
lomstudienganges oder des Studienangebotes auf der Grundlage der Empfeh-
lungen der ZAK. Er kann für seine Entscheidung zudem die in § 9 Absatz 3 be-
nannten Dokumente hinzuziehen. Interne Zertifizierungen werden an der Uni-
versität in der Regel für sechs Jahre ausgesprochen. Auf Basis des entsprechen-
den Beschlusses des Senats erfolgt die Vergabe des universitätsinternen Zertifi-
zierungssiegels. 
 
(3) Wird eine Zertifizierung unter Auflagen erteilt, wird die Zertifizierung be-
fristet und unter dem Vorbehalt einer erneuten Entscheidung ausgesprochen. 
Für die Erfüllung von Auflagen hat die für den Studiengang verantwortliche 
Fakultät beziehungsweise die für das Studienangebot verantwortliche wissen-
schaftliche Einrichtung in der Regel zwölf Monate Zeit, beginnend ab Wirksam-
keit des Beschlusses; auf schriftlichen Antrag kann diese Frist um bis zu drei 
Monate verlängert werden. Die Erfüllung der Auflagen für einen Diplomstudi-
engang zeigt die zuständige Studiengangkommission mindestens drei Monate 
vor Ablauf der vom Senat nach Satz 1 bestimmten Akkreditierungsfrist der Lei-
tung der verantwortlichen Fakultät an, welche die Dokumentation der Aufla-
generfüllung an die ZAK weiterleitet. Die Erfüllung der Auflagen für ein Studi-
enangebot zeigt die verantwortliche wissenschaftliche Einrichtung mindestens 
drei Monate vor Ablauf der vom Senat nach Satz 1 bestimmten Akkreditierungs-
frist der ZAK an. Die ZAK bewertet die Erfüllung der Auflagen und erstellt auf 
Grundlage ihrer Bewertung eine Beschlussvorlage für den Senat. Hält die ZAK 
die Auflagen für erfüllt, empfiehlt sie dem Senat, die Erfüllung der Auflagen 
festzustellen und die Zertifizierung des Studienganges respektive des Studien-
angebotes für die verbleibende Laufzeit des nach Absatz 2 Satz 3 festgelegten 
Zertifizierungszeitraumes zu beschließen. Sind nach Auffassung der ZAK die 
Auflagen nicht erfüllt, kann sie dem Senat empfehlen:  
 
1. die Frist nach Absatz 2 zu verlängern und für den Studiengang respektive 

das Studienangebot eine externe Begutachtung anzuordnen, deren Verfah-
ren vor Ablauf der Verlängerungsfrist begonnen werden muss,  

 oder 
2. die Zertifizierung mit Wirkung zum Ablauf der Frist nach Satz 1 abzulehnen.  
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Nach Beschlussfassung durch den Senat leitet das Präsidium den Beschluss zur 
Auflagenerfüllung der Leitung der verantwortlichen Fakultät respektive wissen-
schaftlichen Einrichtung und der ZAK zur Kenntnis zu. Wird die Auflagenerfül-
lung festgestellt, gilt die Zertifizierung des Studienganges beziehungsweise des 
Studienangebotes für die verbleibende Laufzeit des sechsjährigen Zertifizie-
rungszeitraumes. 
 
(4) Beabsichtigt der Senat, von der Beschlussempfehlung der ZAK im Hinblick 
auf einzelne oder alle Auflagen oder das Gesamtergebnis der Zertifizierung ab-
zuweichen, so ist für die Wirksamkeit des abweichenden Beschlusses das Ein-
vernehmen mit der ZAK herzustellen. Kann ein Einvernehmen nicht erzielt wer-
den, findet § 5 Absatz 6 Grundordnung der Universität (GO) Anwendung.  
 
(5) Gegen den Zertifizierungsbeschluss kann die Leitung der für den Studien-
gang verantwortlichen Fakultät respektive die Leitung der für das Studienange-
bot verantwortlichen wissenschaftlichen Einrichtung beim Präsidium Wider-
spruch einlegen. Das Präsidium legt den Widerspruch zunächst der ZAK zur Stel-
lungnahme und sodann dem Senat zur Entscheidung über den Widerspruch 
vor. Beabsichtigt der Senat, bei seiner ursprünglich getroffenen Entscheidung 
zu bleiben, teilt er dies der Leitung der Fakultät respektive der wissenschaftli-
chen Einrichtung mit. Diese hat sodann die Möglichkeit, den Schlichtungsaus-
schuss anzurufen (§ 30 GO). 
 
 
§ 13 Information über Akkreditierungs- und Zertifizierungsentscheidungen 
 
(1) Akkreditierungs- und Zertifizierungsbeschlüsse werden in geeigneter Form 
universitätsintern veröffentlicht. Sie sind dem Studienausschuss zur Kenntnis zu 
geben. 
 
(2) Entscheidungen über die Akkreditierung von Studiengängen sind gemäß 
ThürStAkkrVO nach innen wie nach außen in geeigneter und gegebenenfalls 
vorgesehener Form zu kommunizieren. Dies beinhaltet die Veröffentlichung der 
Akkreditierungsentscheidung, die Mitteilung an den Akkreditierungsrat sowie 
den Eintrag in die Datenbank des Akkreditierungsrates. 
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Teil III: Schlussbestimmung 
 
§ 14 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt 
der Universität in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung zum Qualitätsmanage-
ment (OrQM) in der Fassung vom 24. Juli 2015 außer Kraft. 
 
 
Ilmenau, den 25. Mai 2021 
gez.            
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.     
Kai-Uwe Sattler 
Präsident  
. 
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